
 

 

Amtliche Bekanntmachung 

der Stadt Zierenberg 
 

 
 

 

Bauleitplanung der Stadt Zierenberg; 

21. Änderung des Flächennutzungsplanes und Aufstel lung des Bebauungsplanes 

Nr. 68 „Waldkita Burghasungen“ ,  Stadttei l  Burghasungen 

hier:  Bekanntmachung der Aufste l lungs- und Einleitungsbeschlüsse nach § 2 Abs. 1 

Baugesetzbuch (BauGB) sowie Bekanntmachung der frühzeit igen Betei l igung der Öf-

fent l ichkeit  nach § 3 Abs. 1 BauGB 

 

Bekanntmachung der Aufstel lungs- und Einleitungsbeschlüsse nach § 2 Abs. 1 Bau-

gesetzbuch (BauGB) 

Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Zierenberg hat  in ihrer Sitzung am 

15.12.2025 die Beschlüsse gefasst,  in die Verfahren zur 21. Änderung des Flächen-

nutzungsplanes und zur Aufstel lung des Bebauungsplanes Nr.  68 „Waldkita Burgha-

sungen"  für  das Gebiet am nordwestl ichen Ortsrand des Stadttei ls  Burghasungen in 

der Stadt Zierenberg einzut reten. Die Beschlüsse werden hiermit gemäß § 2 Abs. 1 

BauGB öffent l ich bekanntgemacht.  

 

Die Stadt Z ierenberg beabsicht igt,  d ie planungsrecht l ichen Voraussetzungen für  die 

Err ichtung und den Betr ieb einer Kindertagesstätte in fre ier Natur im Stadttei l  Burgha-

sungen zu schaffen. Das Plangebiet bef indet sich am nordwestl ichen Ortsrand des 

Stadtte i ls  Burghasungen, westl ich des ört l ichen Friedhofs, und grenzt unmittelbar an 

einen zusammenhängenden Waldbestand an. Die bislang als intensiv genutztes Wei-

degrünland bewirtschaftete Außenbereichsf läche von rund 3.390 Quadratmetern sol l  

planungsrechtl ich geordnet werden.  

 

Im derzeit  rechtswirksamen Flächennutzungsplan der Stadt Z ierenberg ist  das verfah-

rensgegenständliche Gebiet als Fläche für  die Landwirtschaft (Grünland) dargestel lt .  

Im Rahmen der 21. Änderung des Flächennutzungsplanes so l l  d iese Darstel lung in 

eine Gemeinbedarfsf läche mit der Zweckbestimmung Kindertagesstätte geändert wer-

den. Der Bebauungsplan Nr. 68 „Waldkita Burghasungen" setzt die Fläche als Fläche 

für den Gemeinbedarf gemäß § 9 Abs.  1 Nr. 5 BauGB mit  der Zweckbestimmung Kin-

dertagesstätte verbindl ich fest.  Das Maß der baul ichen Nutzung wird auf e ine maxi-

male Grundf läche von 200 Quadratmeter und eine maximale Gebäudehöhe von 4,0 

Meter begrenzt.  Beide Verfahren werden im Paral le lverfahren nach § 8 Abs. 3 BauGB 

als Regelverfahren mit Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 BauGB durchgeführt.  

 

Wesentl iche Ziele der Bauleitp lanung s ind die bedarfsgerechte Erweiterung des Kin-

dertagesbetreuungsangebots im Stadttei l  Burghasungen um ein natur -  und waldpäda-

gogisches Angebot, d ie Schaffung der p lanungsrecht l ichen Grundlage für  eine Kinder-

tagesstätte in freier Natur sowie ein sparsamer und schonender Umgang mit Grund 

und Boden durch Begrenzung der Versiegelung, Verwendung wasserdurchlässiger Be-

läge, ortsnahe Versickerung von Niederschlagswasser und den Erhalt  vorhandener 

Gehölzstrukturen.  

  



Übersichtsplan zur E inordnung der räumlichen Lage der Baule itpläne

 

  



Lageplan mit  Abgrenzung des räumlichen Geltungsbereiches der Bauleitp läne  

 

Bekanntmachung der frühzeit igen Bete i l igung der Öffent l ichkeit  nach § 3 Abs.  1 

BauGB 

Die Vorentwürfe der Bauleitp läne, bestehend aus den Planzeichnungen, der Begrün-

dung und dem Umweltbericht,  können gemäß § 3 Abs. 1 BauGB für die Dauer der 

Veröffent l ichungsfr ist   

 

von Montag, 13.  Apr i l  2026 bis einschl ießl ich Mittwoch, 13. Mai 2026 

 

auf der Internetseite der Stadt Zierenberg unter  

https:/ /www.stadt-zierenberg.de/stadt-buergerservice/veroeffent l ichungen/  eingese-

hen und heruntergeladen werden.  

 

Die Auslegung der Planunterlagen in Papierform erfolgt im Verwaltungsgebäude der 

Stadt Zierenberg, Poststraße 20, Zimmer 16, 34289 Zierenberg, während der al lge-

meinen Dienststunden (montags bis fre itags von 08:00 Uhr bis  12:00 Uhr und don-

nerstags von 15:00 Uhr bis 18:00 Uhr) als eine die Veröffent l ichung im Internet er-

gänzende, le icht zu erreichende Zugangsmöglichkeit.   

 

Während der Dauer der Veröffent l ichungsfr ist kann s ich jedermann über d ie al lgemei-

nen Ziele und Zwecke sowie die wesentl ichen Auswirkungen der Planung unterr ichten 

und zu den Vorentwürfen der Baule itpläne  äußern. Ste l lungnahmen können in elektro-

nischer Form an info@stadt-zierenberg.de sowie schrif t l ich an den Magistrat  der Stadt 

Zierenberg, Poststraße 20, 34289 Zierenberg gerichtet oder während der  al lgemeinen 

Dienststunden mündlich zur Niederschr if t  gebracht werden. Es wird darauf hingewie-

sen, dass nicht f r istgerecht abgegebene Stel lungnahmen bei  der Beschlussfassung 

über den Bauleitp lan unberücksicht igt b leiben können.  

https://www.stadt-zierenberg.de/stadt-buergerservice/veroeffentlichungen/


Der Inhalt  der Bekanntmachung und die Planunterlagen können zudem über das zent-

rale Internetportal  des Landes Hessen www.bauleitplanung.hessen.de  eingesehen 

werden. Es wird darauf hingewiesen, dass auch Kinder und Jugendliche Tei l  der Öf-

fent l ichkeit  sind.  

 

Informationen und Erörterung der P lanung werden zu den al lgemeinen Dienststunden 

oder nach vorheriger Terminvereinbarung per E -Mail  unter info@stadt-zierenberg.de 

oder telefonisch unter +49 5606 5191 - 33 (Herr Fischer) angeboten.  

 

Gemäß § 3 Abs.  3 BauGB wird für  d ie Änderung des Flächennutzungsplanes ergän-

zend darauf hingewiesen, dass e ine Vereinigung im Sinne des § 4 Abs.  3 Satz 1 Num-

mer 2 des Umwelt -Rechtsbehelfsgesetzes in einem Rechtsbehelfsverfahren nach § 7 

Abs. 2 des Umwelt -Rechtsbehelfsgesetzes gemäß § 7 Abs. 3 Satz 1 des Umwelt -

Rechtsbehelfsgesetzes mit al len Einwendungen ausgeschlossen ist,  die s ie im Rahmen 

der Auslegungsfr ist  n icht oder nicht rechtzeit ig geltend gemacht h at,  aber hätte gel-

tend machen können.  

 

Den Betei l igten wird nach Prüfung der vorgebrachten Anregungen das Ergebnis der 

Entscheidung mitgetei lt .  Es wird zudem darauf hingewiesen, dass die Vorbereitung 

und Durchführung von Verfahrensschritten gemäß § 4b BauGB einem Dritten (Pla-

nungsbüro Bio l ine, Orketalstraße 9, 35104 Lichtenfe ls) übertragen worden ist.  

 

 

Zierenberg, den 26.03.2026 

 

DER MAGISTRAT  

DER STADT ZIERENBERG 

 

 

 

gez. Rüdiger Germeroth 

Bürgermeister  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


